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An  

Alle Vereine im Bezirk Mittlerer Neckar 

Vorsitzender des WKBV 

Mitglieder des Sektionsausschusses 

Bezirksausschuss MN 

 

 

 

 Esslingen, 05.02.2026 

Einladung zur Bezirkstag 

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, hiermit wird 

Gemäß Ziffer 10.4.1 der Sektions- und Bezirksordnung 

für Freitag, 13. März 2026 

 

Um 19:00 Uhr in der Gaststätte  Schlemmertöpfle Mettingen 

Max-Eyth-Straße 10 | 73733 Esslingen die Bezirksversammlung 

einberufen 

 

Tagesordnung 
 

TOP  1  Begrüßung durch den Bezirksvorsitzenden 

TOP  2  Genehmigung der Tagesordnung 

TOP  3  Totenehrung 

TOP  4  Grußworte der Ehrengäste 

TOP  5  Feststellung der Stimmberechtigung 

TOP  6  Berichte der Bezirksausschussmitglieder 

              (liegen den Vereinen schriftlich vor) 

TOP  7  Aussprache zu den Berichten 

TOP  8  Bericht der Bezirkskassierein 

TOP  9  Aussprache zum Kassenbericht 

TOP 10 Bericht Kassenprüfer 

TOP 11 Entlastung des Bezirksausschuss 
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TOP 12 Neuwahlen 

         12.1. Bezirksvorsitzender 

         12.2.  Bezirkssportwart 

         12.3.  stellv. Bezirkssportwart 

         12.4. Bezirkskassier 

         12.5. Bezirksjugendwart 

         12.6. stellv. Bezirksjugendwart 

         12.7. Bezirksmedienreferent 

         12.8. Bezirksschriftführer 

         12.9. Kassenprüfer 

TOP 13 Ehrungen 

TOP 14 Anträge 

TOP 15 Verschiedenes 

 

 Anträge zu TOP 14 müssen bis spätestens bis 1.03.2026 dem 

Bezirksvorsitzenden vorliegen. 

 

Gemäß Ziffer 4.6.2. der Geschäftsordnung können Anträge, die erst 

nach der festgesetzten Frist eingegangen sind, nur als 

Dringlichkeitsantrag mit Zweidrittelmehrheit zur Beratung und 

Abstimmung zugelassen werden. 

 

Stimmberechtigt sind gemäß Ziffer 10.4.2 und Ziffer 3.5 der Sektions- 

und Bezirksordnung die Bezirksausschussmitglieder mit je einer 

Stimme. Die Gemeinschaft mit je einer Stimme für jeweils angefangene 

und gemeldete 20 Mitglieder. Stimmhäufung bis zu 5 Stimmen ist 

möglich. 

Ich hoffe auf eine vollzählige Beteiligung der Gemeinschaft und 

wünsche Allen eine gute Anreise. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Wolfgang Kunkel 

 
Bezirksvorsitzender mittlerer Neckar 

 

 


